
Zürich, d~n 30. Januar 2002

DER STADTRAT VON ZÜRICH

an den Gemeinderat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Am 27. Juli 2001 reichten die Gemeinderäte Jürg R. Schüepp (FDP)

und Ronald Schmid (FDP)folgende Motion GR Nr. 2001/362 ein:

Der Stadtrat wird beauftragt; dem Gemeinderat eine Vorlage für eine Ver-
ordnung in Kompet~nz des Gemeinderates zu unterbreiten, in welcher für die
Stadt Zürich verbindliche Richtlinien füt die Raumprogramme von Schul-
haus-Neubauten und -Erweiterungen festzulegensind.

BegrÜndung
Wie die jüngsten Darstellungen der Schulraumplanung zeigen, besteht nach
wie vor ein enonner Bedarf an Schulraum, weIchet in den kommenden Jahren
mittels Schulhaus-Neubauten und -Erweiterungen gedeckt werden muss und
der die Rechnung der Stadt Zürich mit Hunderten von Millionen Franken
belasten wird.

Im Rahmen der inletzter Zeit dem Gemeinderat unterbr~iteten Projekte ist
dieunbefriedigende Situation entstanden, dass erst nach Vorliegen praktisch
baureifer Projekte Diskussionen über die Richtigkeit der dem Projekt zu-
grundeliegenden Raumprogramme ausgelöst wurden. Dabei ging es in der
Regel nicht um die eigentlichefl Klassenräume, sondern um die~tändig zu-
nehmende Zahl von Schulnebenräumen, welche in verschiedensten päda-

gogisch-didaktischen Entwicklungen (Schulleitungsräume, Gruppenräume,
Informatikzimmer usw.) sowie in weiteren, in den letzen 10 bis 15 Jahren
erwachsenen Begehrlichkeiten (Singsäle, Bibliotheken, Sporthallen, Horte
usw.) begründet sind.

Mit dem Ziel einer speditiv~n Behandlung von Schulbauvorlagen drängt sich
eine grundsätzliche Regelung der Vorgabea für die Raumprogramme auf.
Dabei sind in erster Linie die effektiven Bedürfnisse und finanziellen MÖg-
lichkeiten in der Stadt Zürich zu beachten und erst sekundär die Übergeord-
neten kantonalen Richtlinien zu berücksichtigen.

Mit einer Motion kann nach Art. 90 der Geschäftsordnung des Ge-
meinderates (GeschO GR) der Entwurf für den Erlass, für dieÄD~
derung oder für dieAufhebung eines Beschlusses verlangtwerden,
der in dieZuständigkeit der Gemeinde oder des Gemeinderates fällt.
Lehnt der Stadtrat die Entgegennahme einer Motion ab oder bean~
tragt er deren Umwandlung in ein Postulat, so hat er dies gernäss
Art. 91 Abs. 2 GeschO GR innerhalb von 6 Monaten nach Einrei-
chung schriftlich zu begründen. Aus den nachfolgenden Gründen
lehnt der Stadtrat die Entgegennahme der Motion von Jürg Schüepp
und Ronald Schmid ab, ist aber bereit, diesen Vorstoss als Postulat

entgegenzunehmen.
Der Stadtrat teilt teilweise die Einschätzung der Motionäre, dass die
bestehenden, von Baudirektion und Bildungsdirektion gestützt auf
§ 13 Schulleistungsverordnung erlassenen kantonalen Richtlinien für
Schulbauten zu unflexibel sind und den heutigen und künftigen schu-
lischen Bedürfnissen sowie den konkreten Bedürfnissen der Stadt



Zürich nicht in allen Punkten Rechnung tragenl So werden in den
Richtlinien beispielsweise weder die Kindergärten noch die ausser-
schulische Betreuung berücksichtigt.

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Schul- und Sport- und des
Hochbaudepartements erarbeitet daher gegenwärtig unter dem
Arbeitstitel «bauliche Richtlinien für die Volksschule in der Stadt
Zürich» neue Grundlagen. Dabei geht es einerseits um die Raum-
programme, andere!seits um Einrichtung und Ausstattung der ver-
schiedeneQ Unterrichtsräume. Bezüglich Raumprogrammen wird
davon ausgegangen, dass in künftigen Vorgaben nicht mehr Anzahl
und Grösse für jeden einzelnen Raumtyp definiert werden sollte,
sondern dass für die verschiedenen Anlagengrössen jeweili; die Ge-
samtflächen für verschiedene Raumgruppen vorgegeben werden
sollten. Die detaillierte Ausgestaltung für eine konkrete Schulanlage
kann dann innerhalb dieser Rahmenbedingungen optimiert werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist offen, welche Rechtsform diese
städtischen Regelungen erhalten sollen. pabei ist zu beachten, dass
auf kantonaler Ebene Bestrebungen im Gang sind, welche zum Ziel
haben, die kantonalen Schulbaurichtlinien zu flexibilisieren und den
neuen Bedürfnissen anzupassen. So ist im Kantonsrat das Postulat
«Anpassung der Schulbaurichtlinien an das Schulhaus der Zukunft»
hängig, das der Regierungsrat bereit ist entgegenzunehmen. Die vor-
erwähnte Erarbeitung von baulichen Vorgaben aus städtischer Sicht
soll daher vor allem auch als Input in die kantonale Diskussion über
die Reform der kantonalen Richtlinien eingebrachtwerden, so dass
die städtischen Anliegensoweit als möglich bereits von den kanto-
nalen Richtlinien und damit auch bei der Zusprechung von staats-
beiträgen berücksichtigt werderi. Es hängt wesentlich auch vom
Resultat dieser Bemühungen und Verhandlungen ab, inwieweit und
von welchem Organ sodann noch spezielle städtische Regelungen für
den Schulhausbau in derStadt Zürich erlassen werden sollen.

Der Stadtrat will sich unter diesen Umständen zum heutigen Zeit-
punkt nicht auf eine endgültige Rechtsform für die neuen städtischen
Regelungen festlegen undlehnt daher die Entgegennahme der
Motion ab. Wie dargelegt, unterstützt er jedoch im Grundsatz das
An1iegen der Motionäre nach noch besser auf die Bedürfnisse und
finanziellen Möglichkeiten der Stadt Zürich abgestimmten Rege-
lungen im Schulhausbau und ist bereits daran, geeignete Wegezur
Umsetzung zu suchen. Er ist daher bereit, den Vorstoss als Postulat

entgegenzunehmen.

Mit vorzi.iglicher Hochachtung

Im Namen des Stadtrates

der Stadtpräsident

loser Estermann

der Stadtschreiber

Maltin Blunnel


